1
PAGE  

[image: image1.png](4

Hochschule fur Forstwirtschaft
University of Applied Forest Sciences

Rottenburg




Richtlinien

für die 

Organisation und Gestaltung des 

integrierten praktischen Studiensemesters

im

Bachelorstudiengang Forstwirtschaft 

an der Hochschule Rottenburg

vom 01. Juli 2005
Inhaltsübersicht:

Vorbemerkungen zum Sprachgebrauch ……………………………………………………………….
…………
21.
Organisation des praktischen Studiensemesters


21.1
Lage und Dauer


21.2.
Ausbildungsstellen für die Durchführung des praktischen Studiensemesters


21.2.1
Allgemein anerkannte Ausbildungsstellen


21.2.2
Einzeln anzuerkennende Ausbildungsstellen im In- und Ausland


21.3.
Wechsel der Ausbildungsstellen


31.4
Formalitäten


32.
Gestaltung des praktischen Studiensemesters im Forstbetrieb


32.1
Betriebliche Verhältnisse


32.2
Planung, Arbeits- und Betriebsorganisation


42.3
Verwaltung, Rechtsbeziehungen und Kommunikation


42.4
Praktische Betriebsarbeiten


43.
Gestaltung des praktischen Studiensemesters in den Schwerpunktbereichen Ökologie, Naturschutz und Umweltschutz


43.1
Betriebliche Verhältnisse


53.2
Planung, Arbeits- und Betriebsorganisation


53.3.
Verwaltung, Rechtsbeziehungen und Kommunikation


53.4 
Praktische Betriebsarbeiten


54.
Gestaltung des praktischen Studiensemesters in den Schwerpunktbereichen Betriebswirtschaft, Holzwirtschaft und Pflanzenzucht


64.1
Betriebliche Verhältnisse


64.2
Planung, Arbeits- und Betriebsorganisation


64.3
Verwaltung, Rechtsbeziehungen und Kommunikation


74.4
Praktische Betriebsarbeiten


75.
Betreuung der Studierenden während des praktischen Studiensemesters


76.
Blockveranstaltungen


77.
Dokumentation und Auswertung der praktischen Studiensemester


88.
Anlagen als verbindliche Bestandteile dieser Richtlinien


89.
Inkrafttreten





Gemäß § 8 (5) des Gesetzes über die Hochschulen und Berufsakademien in Baden-Württemberg (Landeshochschulgesetz – LHG) in der Fassung vom 1. Januar 2005 (2. HRÄG, GBl. S. 1) i. V. mit der Studien- und Prüfungsordnung der Hochschule für Forstwirtschaft Rottenburg für den Bachelorstudiengang Forstwirtschaft vom 22. April 2005 ergehen zur Regelung des in den Bachelorstudiengang Forstwirtschaft integrierten Praxissemesters durch Beschluss des Senats der Hochschule für Forstwirtschaft Rottenburg vom 01. Juli 2005 nachstehende Richtlinien:

Vorbemerkungen zum Sprachgebrauch

Nach dem Grundgesetz sind Frauen und Männer gleichberechtigt. Alle maskulinen Personen- und Funktionsbezeichnungen in diesen Richtlinien gelten für Frauen und Männer in gleicher Weise.

1.
Organisation des praktischen Studiensemesters
1.1
Lage und Dauer
Das Praxissemester ist ein Wintersemester. Es liegt im fünften Fachsemester. Regelbeginn ist der 01.09. des Jahres.

Die Dauer des praktischen Studiensemesters umfasst 20 Wochen, in denen mindestens 95 Präsenztage abzuleisten sind. Präsenztage sind Verrichtungstage und somit Tage der tatsächlichen betrieblichen Anwesenheit. Fallen Tage durch Feiertage, persönliche Freistellung oder Krankheit aus, und werden 95 Präsenztage dadurch nicht erreicht, sind die Fehltage unmittelbar am Ende des praktischen Studiensemesters durch Verlängerung nachzuholen.

Die gem. Ziff. 6 dieser Richtlinien das Praxissemester ergänzenden Blockveranstaltungen zählen nicht zu den Präsenztagen.
1.2.
Ausbildungsstellen für die Durchführung des praktischen Studiensemesters
Von der Hochschule für Forstwirtschaft Rottenburg allgemein und einzeln anerkannte Ausbildungsstellen für den Studiengang Forstwirtschaft werden in Verzeichnissen erfasst.
1.2.1
Allgemein anerkannte Ausbildungsstellen
Allgemein als Ausbildungsstellen für die Durchführung des Praxissemesters anerkannt sind die Forstämter und Forstbetriebe aller Waldbesitzarten in der Bundesrepublik Deutschland, die von einer geeigneten Person mit in der Regel abgeschlossener Ausbildung für den gehobenen oder höheren Forstdienst bzw. einem erfolgreich abgeschlossenen forstlichen Hochschulstudium geleitet werden.

1.2.2
Einzeln anzuerkennende Ausbildungsstellen im In- und Ausland
Das Praxissemester kann ganz oder teilweise an einer von Ziff. 1.2.1 abweichenden Ausbildungsstelle abgeleistet werden, wenn diese von der Hochschule als geeignet anerkannt ist. Für die Anerkennung als Ausbildungsstellen kommen in Betracht:

-
Private Einrichtungen (z.B. Firmen, Non-Government-Organizations -NGOs-, Berufsverbände, Forschungseinrichtungen) und staatliche und kommunale Einrichtungen (z.B. Verwaltungen, Behörden, Körperschaften, Forschungseinrichtungen) des In- und Auslandes, deren Arbeit in Bezug mit dem Studiengang und seinen Vertiefungsrichtungen steht.
-
Forstbetriebe des Auslands.

Die Anerkennung als Ausbildungsstelle setzt voraus, dass sie diesen Richtlinien entspricht und die vorgegebenen Ausbildungsinhalte vermitteln kann. Im Falle des Auslands ist die ausreichende Beherrschung der Landessprache durch den Studierenden erforderlich. Die Anerkennung ist mindestens 4 Wochen vor der beabsichtigten Aufnahme des Praxissemesters von dem Studierenden bei der Hochschule zu beantragen. Diese kann die Vorlage erforderlicher Unterlagen und Nachweise auf Kosten des Studierenden verlangen.

1.3.
Wechsel der Ausbildungsstellen
Ein einmaliger Wechsel der Ausbildungsstelle ist im praktischen Studiensemester grundsätzlich möglich. Hierbei müssen beide Ausbildungsstellen den Anforderungen nach Ziff. 1.2 genügen.
1.4
Formalitäten

Der Studierende ist für die Vorlage folgender Unterlagen an die Hochschule verantwortlich:

(1)Ausbildungsvertrag gem. Anlage Nr. 1

(2)Tätigkeitsnachweis (Zeitverwendungsnachweis) gem. Anlage Nr.2

(3)Ausbildungsbescheinigung und Bewertung des Ausbildungserfolgs gem. Anlage Nr. 3

(4)Berichte, die er gem. Ziff. 7 dieser Richtlinien verfasst hat.

Ein Ausbildungsvertrag (1) ist für das praktische Studiensemester rechtzeitig vor dem Beginn zur Genehmigung vorzulegen, ebenso rechtzeitig bei einem gem. Ziff. 1.3 dieser Richtlinien beabsichtigten Wechsel der Ausbildungsstelle.

Die übrigen Unterlagen (2-4) sind gemeinsam unmittelbar nach Abschluß der praktischen Ausbildung zu übergeben.

2.
Gestaltung des praktischen Studiensemesters im Forstbetrieb
Wird das praktische Studiensemester nicht oder nur zu einem geringen Teil in einer forstlichen Ausbildungsstelle abgeleistet, richten sich Ausbildungsziele nach Ziff. 3 oder Ziff. 4 dieser Richtlinien.

Die Ausbildung während des praktischen Studiensemesters erstreckt sich vornehmlich auf das Kennen lernen, eine praktische Einführung und die Mitarbeit in folgenden Bereichen:

2.1
Betriebliche Verhältnisse
2.2
Planung, Arbeits- und Betriebsorganisation
2.3
Verwaltung, Rechtsbeziehungen und Kommunikation
2.4
Praktische Betriebsarbeiten
Im Zuge der Vermittlung fachlicher Qualifikationen soll im Rahmen der Möglichkeiten die soziale Kompetenz des Studierenden gefördert werden.

Im Einzelnen werden für das praktische Studiensemester in Forstverwaltungen und Forstbetrieben folgende Ausbildungsziele und Ausbildungsinhalte empfohlen.

2.1
Betriebliche Verhältnisse
Ausbildungsziele
-
Kennen lernen der Standortsverhältnisse des Ausbildungsreviers (Wuchsbezirk, Klima, Geologie, Böden, abiotische Schadfaktoren)
-
Kennen lernen der Waldstruktur, des Waldaufbaus und der Waldwachstumsverhältnisse (Waldbesitzarten, Forsteinrichtungsergebnisse, Waldfunktionen)
-
Kennen lernen der Wildstandsituation und deren Wirkungen auf die Waldvegetation
-
Kennen lernen der Waldarbeitsverhältnisse des Ausbildungsreviers bzw. Ausbildungsbetriebs
-
Überblick über Zeit- und Kostenaufwand forstlicher Betriebsarbeiten

2.2
Planung, Arbeits- und Betriebsorganisation
Ausbildungsziele
-
Kennen lernen der Verwaltungsaufgaben des Revierleiters

-
Grundkenntnisse in Planung, Organisation, Überwachung und Kostenkalkulation der Forstbetriebsarbeiten, vor allem der Arbeiten

· des Holzeinschlags,

· der Holzbringung,

· der Bestandesverjüngung, -begründung,

· der Bestandspflege,

· des Waldschutzes,

· der Öffentlichkeitsarbeit und

· andere Betriebsarbeiten
-
Fähigkeit zur Durchführung des Entlohnungsverfahrens bzw. seiner Vorbereitung auf Revierebene

-
Fähigkeit zur Holzaufnahme

-
Einblick in die Privatwaldberatungs- und -betreuungsaufgaben

-
Überblick über Möglichkeiten der Umsetzung natur- und umweltschutzrelevanter Ziele im und am Wald
-
Fertigkeit in Jagdausübung und Jagdbetriebsaufgaben
-
Mitwirkung bei Planung, Bau und Unterhaltung von Waldwegen und Walderschließungseinrichtungen

-
Mitwirkung bei Planung, Bau und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen sowie Waldlehrpfaden

2.3
Verwaltung, Rechtsbeziehungen und Kommunikation
Ausbildungsziele
Insbesondere bei den Verwaltungsaufgaben soll der Studierende die Ausbildungsstelle (das Forstamt, das Forstbetriebsbüro) aufsuchen. Er soll die vom Revier vorbereiteten Verwaltungsvorgänge begleiten, einen Überblick über ihre Weiterverarbeitung erhalten und Einblick in die vorrangig oder ausschließlich vom Forstamt bzw. der Betriebszentrale bearbeiteten Vorgänge bekommen.

-
Kennen lernen des organisatorischen Aufbaus des Forstbetriebs und der Forstverwaltung

-
Kennen lernen der wichtigen forstbetrieblichen Verwaltungsabläufe beim Forstamt bzw. dem Forstbetriebsbüro

-
Kennen lernen des Holzverkaufs, der Verkaufsverfahren und der Verkaufsbuchführung

-
Fähigkeit zur Abrechnung von Selbstwerber- und Unternehmereinsätzen
-
Einblick in die Dokumentation forstlicher Betriebsmaßnahmen und Fähigkeit zur Interpretation und Auswertung der forstbetrieblichen Buchführung

-
Einblick in die EDV-Verfahren

-
Einblick in die Außenbeziehungen des Forstbetriebs und der Forstbehörde
-
Überblick über die Förderung des Privat- und Körperschaftswaldes
-
Einblick in die Grundstücksverwaltung, Ankauf, Verkauf sowie Vermietung und Verpachtung

-
Einblick in die Hoheitsaufgaben der Forstverwaltung

-
Mitwirkung bei Waldführungen, Vorträgen und der Vorbereitung von Medienberichten

2.4
Praktische Betriebsarbeiten
Soweit es den beschriebenen Ausbildungszielen dient und die Vermittlung der Ausbildungsinhalte fördert, ist in begrenztem Umfang während des Praxissemesters die manuelle Mitarbeit des Studierenden bei praktischen Arbeiten möglich.

3.
Gestaltung des praktischen Studiensemesters in den Schwerpunktbereichen Ökologie, Naturschutz und Umweltschutz

Aufgrund der großen Vielfalt in der Aufgabenstellung der als Ausbildungsstellen in Betracht kommenden Behörden, Betriebe und Organisationen in Deutschland und im Ausland ist eine erschöpfende Auflistung aller wesentlichen Ausbildungsziele nicht möglich. Im konkreten Einzelfall sind daher die Ausbildungsziele entsprechend den jeweiligen Möglichkeiten der Ausbildungsstelle im Anhalt an nachfolgende beispielhafte Auflistungen festzulegen:

3.1
Betriebliche Verhältnisse
Ausbildungsziele
-
Kennen lernen des Organisationsplans der Praxisstelle (Stellenbeschreibungen, Zuständigkeiten)

-
Kennen lernen der Aufgaben der Ausbildungsstelle, der Merkmale, Struktur, Probleme und Besonderheiten

-
Kennen lernen der abiotischen, biotischen, strukturellen und sozioökonomischen Zusammenhänge von Aufgaben / Projekten / Projektgebieten der Arbeitsstelle

-
Erarbeitung vertiefender Kenntnisse zu abiotischen und biotischen Aspekten in Aufgaben / Projekten / Projektgebieten der Ausbildungsstelle durch die Mitwirkung bei Untersuchungen und Auswertungen

-
Kennen lernen von methodischen Verfahren im Umweltschutz, der Landschaftsökologie, des Naturschutzes, der Planungspraxis (einschließlich GIS-Anwendungen und spezieller Anwendungssoftware) und der Regionalwirtschaft

3.2
Planung, Arbeits- und Betriebsorganisation
Ausbildungsziele
-
Führen von Informationsgesprächen mit dem Ausbildungsbeauftragten und MitarbeiterInnen der Ausbildungsstelle

-
Kennen lernen von Umsetzungsstrategien und Praxis im Umweltschutz, der Landschaftsökologie, des Naturschutzes, der Planungspraxis und der Regionalwirtschaft

-
Grundkenntnisse in Planung, Organisation, Umsetzung, Controlling und Kostenkalkulation von Arbeitsinhalten und Projekten

-
Übertragung abgeschlossener Aufgaben / Projektteile zur selbstständigen Bearbeitung

-
Vermittlung der Probleme und Entwicklungsmöglichkeiten einer Landschaft durch den Ausbildungsbeauftragten anhand konkreter Praxisbeispiele
3.3.
Verwaltung, Rechtsbeziehungen und Kommunikation
Ausbildungsziele
-
Kenntnisse zu Aufbau, Struktur und Arbeit von Nicht-Regierungs-Organisationen (NGOs) im Bereich des Natur- und Umweltschutzes, Berufsverbänden und Lobbyvereinigungen

-
Einblick in die Bereiche Zahlungsverkehr / Zahlungsvorgänge

-
Einblick in die Buchführung, bei einer Behörde in die Haushaltsbuchführung und das Haushaltsrecht, bei einer Firma in die Kontenbuchführung, Bilanzierung, Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung, Steuererklärungen

-
Kenntnisse über Kostenarten, Kostenstellen, Kalkulation und Wirtschaftlichkeitsberechnungen

-
Einblick in die Vertragsbeziehungen der Ausbildungsstelle: Kaufverträge, Werkverträge, Grundstücksverträge, Miet- und Pachtverträge

-
Einblick in den Bereich Personalwesen, der Personalbedarfsplanung und der Lohn- und Gehaltsabrechnungen

-
Kennen lernen von Schutzgebietskategorien

-
Kenntnisse über funktionale Zusammenhänge im ländlichen Raum von Land- und Forstwirtschaft, Naturschutz, Umweltschutz, Regionalwirtschaft

-
Kenntnisse über angewandte Aspekte der Gesetzgebung (Gesetze, Verordnungen, Richtlinien) im Bereich Naturschutz, Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Planung, technischer Umweltschutz

-
Kenntnisse über Zuständigkeiten und Verwaltungsaufbau im Bereich Naturschutz, Wald- und Forstwirtschaft, Landwirtschaft, Boden, Luft, Planung, Flurneuordnung, Gewässer usw.

-
Befassung mit vertrags- und haftungsrechtlichen Problemen

-
Erledigung einfacher, z. T. auch qualifizierter Sachbearbeiteraufgaben unter Anleitung und Aufsicht
-
Kennen lernen der Büro- und Ablauforganisation

-
Informationsbesuche bei relevanten Partnern, Behörden, Organisationen usw.

-
Befassung mit Aufgaben, Inhalten und Problemen von Führungs- und Leitungsaufgaben

3.4 
Praktische Betriebsarbeiten
Soweit es den beschriebenen Ausbildungszielen dient und die Vermittlung der Ausbildungsinhalte fördert, ist in begrenztem Umfang während des Praxissemesters die manuelle Mitarbeit des Studierenden bei praktischen Arbeiten möglich.

4.
Gestaltung des praktischen Studiensemesters in den Schwerpunktbereichen Betriebswirtschaft, Holzwirtschaft und Pflanzenzucht

Wegen der großen Vielfalt der als Ausbildungsstellen in Betracht kommenden Betriebe, die sich nach Branchenzugehörigkeit, Art, Struktur und Größe sehr stark voneinander unterscheiden können, ist eine erschöpfende Auflistung aller wesentlichen Ausbildungsziele nicht möglich. Im konkreten Einzelfall sind daher die Ausbildungsziele entsprechend den jeweils gebotenen Möglichkeiten der ausgewählten Ausbildungsstelle im Anhalt an nachfolgende beispielhafte Auflistungen festzulegen:

4.1
Betriebliche Verhältnisse
Ausbildungsziele

-
Kennen lernen von Struktur, Gesellschaftsform, Aufbau, Organisation und Produktpalette des Ausbildungsbetriebes

-
Kennen lernen branchenspezifischer Merkmale, Probleme und Besonderheiten
-
Informationsbeschaffung über Marktposition, Wirtschaftsziele

-
Studium einschlägiger hausinterner und sonstiger, v.a. branchenspezifischer Informationen

-
Kennen lernen der Arbeitsabläufe von wesentlichen Produktionsschritten der (bzw. von ausgewählten) Produktfertigungen entsprechend der jeweiligen branchen- und firmenspezifischen Besonderheiten einschließlich

-
Überblick über Sortimentsgestaltung und Warenkunde, Produktherstellung und 
-verwendung, Maß- und Mengenermittlung sowie Produktnormen, Handelsgebräuche und gesetzliche Vorschriften

-
Kennen lernen der Bedarfsermittlung, Bestell- und Lieferwesen, Bezugsquellen, Eingangskontrolle

-
Kennen lernen der Produktpräsentation, Lagerungsarten und Lagerorganisation, Warenpflege

-
Kennen lernen der Absatzgebiete und Vertriebswege ggf. Import- und/oder Export, Vertriebsorganisationen, Kundendienst

4.2
Planung, Arbeits- und Betriebsorganisation
Ausbildungsziele

-
Führen von Informationsgesprächen mit den Ausbildungsbeauftragten sowie Betriebs-, Bereichs- oder Einsatzleitern.

-
Kennen lernen der Angebotserstellung, Kundenberatung, Preispolitik, Liefer- und Zahlungskonditionen, Auftragsabwicklung und Rechnungserstattung sowie Behandlung von Kundenreklamationen

-
Grundkenntnisse über Marketing, Werbung und Verkaufsförderung, Markterkundung und -forschung, Preiskalkulation, Wettbewerbsbeobachtung

-
Kennen lernen des Warenversands, der Warenverpackung, der Spedition und Logistik

-
Erlernen von Grundfertigkeiten in der Produktfertigung (u. U. in ausgewählten Teilbereichen)

-
Mitarbeit in verschiedenen Produktionsbereichen

-
Beobachten, Darstellung und Bewertung von Arbeitsabläufen

-
Kennen lernen aller den Betriebserfolg beeinflussenden Parameter, von betrieblichen Kennziffern sowie branchentypischen Strukturen und Daten

-
Kennen lernen ingenieurmäßiger Zusammenhänge und Bearbeitung einfacherer Teilaufgaben unter fachlicher Anleitung

-
Studium der jeweils einschlägigen Vorschriften, Normen und Handelsgebräuche

-
Studium der einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften

4.3
Verwaltung, Rechtsbeziehungen und Kommunikation
Ausbildungsziele

-
Einblick in die Bereiche Zahlungsverkehr / Zahlungsvorgänge, Liquiditätsprüfung, Wechsel, Scheck, Kassenführung, Kontenplan / Kontierung

-
Überblick über Finanzierungsarten, Kreditfunktionen, Warenkredit, Kreditsicherung, Mahn- und Klagewesen

-
Einblick in Buchführung, Bilanzierung, Kontenrahmen, Steuern, Inventur- und Bewertungsvorschriften, Anlagebuchhaltung, Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung, Abschlussarbeiten und Bilanzerstellung, Steuererklärungen

-
Kennen lernen der Kostenarten, Kostenstellen, Kostenträgerrechnung, Betriebsabrechnung und Kalkulation, Erfolgsrechnung, Wirtschaftlichkeitsberechnung

-
Einblick in den Bereich Personalwesen: Personalunterlagen, Arbeitspapiere, arbeitsrechtliche Vorschriften, Personalstatistiken

-
Einblick in die Bereiche: Lohn- und Gehaltsabrechnungen, Sozialleistungen, Abgaben, Entlohnungsformen, Tarifverträge, Betriebsverfassungsgesetz, Betriebsvereinbarungen, Rechtsform und Aufbauorganisation des Betriebs.

-
Grundkenntnisse zu Personalbedarfsplanung, Stellenbeschreibung, Personalbetreuung, Schulung, Aus- und Weiterbildung

-
Einblick in die Vertragsbeziehungen des Betriebs: Kaufverträge, Werkverträge, Grundstücksverträge, Miet- und Pachtverträge

-
Grundkenntnisse in den Bereichen Versicherungen, Haftung und Schadensabwicklung

-
Unterweisung anhand von konkreten Fallbeispielen und laufenden Geschäftsvorgängen

-
Erledigung einfacher, z. T. auch qualifizierter Sachbearbeiteraufgaben unter Anleitungen und Aufsicht
-
Kennen lernen von Ablauforganisation, Büroorganisation, Organisationsmittel und -wege, Karteien, Vordrucken, Datenerfassung, Betriebsstatistiken

-
Einblick in die EDV-Verfahren und -Organisation

-
Befassung mit Problemen von Führungs- und Leitungsaufgaben

4.4
Praktische Betriebsarbeiten
Soweit es den beschriebenen Ausbildungszielen dient und die Vermittlung der Ausbildungsinhalte fördert, ist in begrenztem Umfang während des Praxissemesters die manuelle Mitarbeit des Studierenden bei praktischen Betriebsarbeiten möglich.

5.
Betreuung der Studierenden während des praktischen Studiensemesters

Außer der Vor- und Nachbereitung durch Blockveranstaltungen (Ziff. 6 dieser Richtlinie) wird die Ausbildung während des Praxissemesters durch möglichst enge Kontakte zwischen der Hochschule und den anerkannten Ausbildungsstellen gefördert.

Im Rahmen der verfügbaren Kapazitäten und vertretbarer Entfernungen (i.d.R. bis max. 100 km) betreuen Professoren der Hochschule die Studierenden vor Ort und wirken in gegenseitiger Kommunikation auch mit den Ausbildungsbeauftragten auf eine permanente Optimierung und Aktualisierung der Ausbildung hin.

Die Betreuungsgespräche mit den Studierenden können, wenn dies zweckmäßig oder anders nicht möglich ist, auch am Standort der Hochschule oder an anderen zentral gelegenen Orten stattfinden.

Zur Erhaltung und Verbesserung der Ausbildungsqualität bietet die Hochschule Tagungen und Fortbildungsveranstaltungen für die Ausbildungsbeauftragten der Praxisstellen an oder bestreitet Tagesordnungspunkte an geeigneten sonstigen, die Ausbildungsbetriebe berührenden Veranstaltungen.
6.
Blockveranstaltungen
Gemäß § 4 (4) der Studien- und Prüfungsordnung werden zwei Blockveranstaltungen von je einwöchiger Dauer durchgeführt.

Die Blockveranstaltungen dienen der Vorbereitung und Nachbereitung des praktischen Studiensemesters sowie ihrer Ergänzung und Vertiefung. Sie werden unter der Leitung der Hochschule durchgeführt.

Die Studierenden sind zur Teilnahme an den Blockveranstaltungen verpflichtet. Die Teilnahmenachweise sind Voraussetzung zur prüfungsrechtlichen Anerkennung des praktischen Studiensemesters. In besonders begründeten Ausnahmefällen kann der Studierende auf seinen Antrag vom Praktikantenamt von der Verpflichtung zur Teilnahme an einer Blockveranstaltung auf eigenes Risiko befreit werden. Die versäumten Inhalte lernt der Studierende im Selbststudium nach.
An den Blockveranstaltungen werden praxisorientierte fachliche und allgemeinbildende sowie die soziale Kompetenz fördernde Lehrinhalte überwiegend seminaristisch und in Übungen angeboten. Die Lehrinhalte richten sich nach dem aktuellen Bedarf und werden den Studierenden rechtzeitig mit den jeweiligen Terminen der Veranstaltungen bekannt gegeben. 
7.
Dokumentation und Auswertung der praktischen Studiensemester
(1)
Während des praktischen Studiensemesters sind von dem Studierenden 2 bis 5 Berichte zu fertigen. Sie sollen wesentliche Themen der durchgeführten praktischen Tätigkeiten zum Inhalt haben und einen Gesamtumfang von ca. 25 Seiten aufweisen. Die Themen stellt der Ausbildungsbeauftragte. Sie sollen dazu geeignet sein, die Methodenkompetenz des Studierenden zu fördern.
In den Berichten ist in Abhängigkeit von der Art und Aufgabenstellung des Ausbildungsbetriebes besonders einzugehen auf:
-
Art, Dauer und Zweck der Tätigkeiten,

-
zeitliche, organisatorische und verfahrenstechnische Abläufe,

-
Personal-, Betriebsmittel und Maschineneinsatz,
-
Waldbestände, Standorte, Natur und Umwelt, ökologische Zusammenhänge,
-
Arbeitsplanung, -vorbereitung, -durchführung, Arbeitssicherheit,
-
ökonomische Betrachtungen und betriebswirtschaftliche Wertungen,

-
erhaltene Unterweisung und gesammelte eigene Erfahrungen.

Die Berichte werden dem Ausbildungsbeauftragten vorgelegt.

(2)
Während des praktischen Studiensemesters ist von dem Studierenden ein Tätigkeitsnachweis (Zeitverwendungsnachweis) zu führen. Die Tätigkeitsnachweise werden dem Ausbildungsbeauftragten monatlich vorgelegt.

(3)
Grundlage für die Anerkennung des jeweiligen praktischen Studiensemesters gem. § 4 (6) der Studien- und Prüfungsordnung sind

-
die Berichte des Studierenden

-
der Tätigkeitsnachweis (Anlage Nr. 2)

-
die Ausbildungsbescheinigung und Bewertung des Ausbildungserfolgs (Anlage Nr. 3)

-
die Teilnahmenachweise an den Blockveranstaltungen.

8.
Anlagen als verbindliche Bestandteile dieser Richtlinien
Folgende Anlagen sind verbindliche Bestandteile dieser Richtlinien:

- Anlage Nr. 1
=
Ausbildungsvertrag über ein Praktikum für das Studium der Forstwirtschaft

- Anlage Nr. 2
=
Tätigkeitsnachweis und Zeitvorgaben für die praktischen Studiensemester

- Anlage Nr. 3
=
Ausbildungsbescheinigung und Bewertung des Ausbildungserfolgs für Studierende im praktischen Studiensemester

9.
Inkrafttreten
Vorstehende Richtlinien treten am 04. Oktober 2005 in Kraft. Sie gelten für die Ableistung des Praxissemesters (5. Fachsemester) erstmals ab dem Wintersemester 2007/2008.
Rottenburg, den 01. Juli 2005
__________________________________

      Prof. Dr. B. Kaiser, Rektor

Nachweis der öffentlichen Bekanntmachung:

Ausgehängt am: 04.07.2005

Abgenommen am 20.07.2005

z.B.

